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S T A D T   A H R E N S B U R G 
- STV-Beschlussvorlage - 
 

Vorlagen-Nummer 
 

2020/142/1 

öffentlich  

Datum 
23.02.2021 

Aktenzeichen 
I.1.1 

Federführend: 
Frau Blossey 

 
Betreff 
 
Erlass der III. Nachtragshaushaltssatzung 2020/2021; hier: 2021 
 

Beratungsfolge 

Gremium 

Datum Berichterstatter 

Stadtverordnetenversammlung 01.03.2021 Herr Egan 
 

Finanzielle Auswirkungen: X JA  NEIN 

Mittel stehen zur Verfügung:  JA  NEIN 

Produktsachkonto: Diverse 

Gesamtaufwand/-auszahlungen:  

Folgekosten:  

Bemerkung: 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Der III. Nachtragshaushaltssatzung 2020/2021; hier 2021, in der als Anlage 1 beigefügten 
Fassung wird zugestimmt. 
 

Die Verpflichtungsermächtigen (VE) erhöhen sich im Jahr 2021 von 2.425.000 € auf 
9.194.700 € (vgl. Anlage 2). 
 

 
Sachverhalt: 
 
Eine Nachtragssatzung ist nach § 95 b Abs. 2 Nr. 2 und 3 GO u. a. dann zu erlassen, 
wenn 

Nr. 1: sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahres-
fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung 
der Haushaltssatzung erreicht werden kann, 

Nr. 2: bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei 
einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendun-
gen oder gesamten Auszahlungen erheblichem Umfang geleistet werden müssen; 
dies gilt nicht für Umschuldungen, 

Nr. 3: Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitions-
förderungsmaßnahmen geleistet werden sollen. 

Nr. 4 Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerrinnen und Arbeitnehmer eingestellt, 
befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stel-
lenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält. 

Alle Veränderungen des III. Nachtragshaushaltsplans 2020/2021; hier 2021, sind der an-
liegenden Aufstellung gem. Anlage 3 zu entnehmen. 



2 

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von 274,11 Stellen erhöht sich 
um 5,98 Stelle auf 280,09 Stellen. 

Für die Darstellung der ausführlichen Begründungen wird auf die Vorlage Nr. 2020/131.1 – 
III. Nachtragsstellenplan 2020/2021; hier: 2021 – verwiesen. 

Ergebnishaushalt 

Im Ergebnishaushalt vermindern sich die Erträge von 92.784.900 € um 3.532.600 € auf 
89.252.300 €. 

Die Aufwendungen erhöhen sich von 89.714.900 € um 10.713.000 € auf 100.427.900 €. 

Finanzhaushalt 

Durch die geänderten Veranschlagungen vermindert sich der Saldo aus laufender Verwal-
tungstätigkeit von 3.573.300 € um 13.939.000 € auf -10.365.700 €. 

Die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit erhöhen sich von 
5.525.200 € um 11.589.500 € auf 17.115.000 €. 

Die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit erhöhen sich von 
9.168.500 € um 9.168.500 € auf 17.880.600 €. 

Die Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erhöht 
sich von 1,9 Mio. € auf 12,4 Mio. €. 

Die Kreditermächtigung für die Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 10 Mio. € bleibt 
unverändert. 

Der Ergebnis- und Finanzplan sind als Anlage 4 beigefügt. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
Michael Sarach 
Bürgermeister 
 
Anlagen: 
Anlage 1: III. Nachtragshaushaltssatzung 2020/2021; hier 2021 
Anlage 2: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021 
Anlage 3: 2. Änderungsliste III. Nachtragshaushalt 2020/2021; hier 2021 
Anlage 4: Ergebnis- und Finanzplan III. Nachtragshaushalt 2020/2021; hier 2021 
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